
N I E D E R S C H R I F T  

 

über die öffentliche 

5. Sitzung des Verwaltungsausschusses 

am Mittwoch, den 10.07.2019 

im kleinen Sitzungssaal, Neues Rathaus 

 

 

Beginn: 16:00 Uhr Ende: 17:52 Uhr 

 

 

14 Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind anwesend. 

 

 

 

TAGESORDNUNG: 

 

 

3. 

 

Änderung der "Richtlinien der Großen Kreisstadt Deggendorf für die Gewährung von 

Zuschüssen zum Bau oder Erwerb von selbst genutzten Eigenheimen im Stadtgebiet 

Deggendorf" 

 

 

4. 

 

Sanierung Eisstadion; 

Genehmigung der Mehrkosten 

 

 

5. 

 

Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Unterhalt Winterdienst 

 

 

6. 

 

Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Unterhalt Straßen und Wege;  

Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 23.03.2019 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, erklärt, dass frist- und formgerecht geladen wurde, 

stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 

 

Einwände gegen die vorliegende TO werden nicht erhoben. 

 

 

 

TOP 3 Gegenstand: 

Änderung der "Richtlinien der Großen Kreisstadt Deggendorf für die Gewährung 

von Zuschüssen zum Bau oder Erwerb von selbst genutzten Eigenheimen im 

Stadtgebiet Deggendorf" 

 

Abstimmungsergebnis: abweichend vom Beschlussvorschlag 

Ja-Stimmen: 14  Nein-Stimmen: 0  Gesamt: 14   

 
 

Die Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zum Bau oder Erwerb von selbst 

genutzten Eigenheimen im Stadtgebiet Deggendorf" werden wie folgt geändert: 
 

Die Nr. 2.1. Satz 2 und 3 erhält folgende Fassung: 
2 Als Vorhabensbeginn im Sinne des Satzes 1 gilt der Baubeginn (Abhub des Mutterbodens).   
3 Ein bereits abgeschlossener Kaufvertrag steht einer Förderung nicht entgegen, wenn dem 

Erwerber bis zu der Bewilligung der beantragten Fördermittel ein Rücktrittsrecht eingeräumt 

ist.  
 

Die Nr. 3. Satz 1 wird neu gefasst: 
1 Antragsberechtigt sind Ehepaare und Alleinerziehende mit mindestens 1 Kind, die die        

Voraussetzungen für die Gewährung einer Förderung nach dem BayWoFG entsprechend den 

Wohnraumförderungsbestimmungen in der jeweils gültigen Fassung erfüllen und den Antrag 

zum Erhalt einer Förderung nach dem BayWoFG rechtzeitig (beim Landratsamt) stellen. 
 

Die Nr. 7.1. wird wie folgt gefasst:  

Der Zuschuss ist vor Baubeginn oder vor Abschluss des Kaufvertrages bei der Stadt         

Deggendorf, Stadtkämmerei, mit dem Vordruck nach Anlage 1 zu beantragen (vgl. Nr. 2.1). 

 

Die Höhe der Grundförderung nach Ziffer 4.1 der Richtlinien sowie die Höhe der 

Kinderzulage nach Ziffer 4.2 wird um jeweils 1.000,00 € erhöht. Der Höchstbetrag nach 

Ziffer 4.2 Satz 2 wird gestrichen. 

 

Die Änderung der Richtlinien tritt mit dem heutigen Tag für alle noch nicht 

verbeschiedenen Fälle in Kraft. 
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TOP 4 Gegenstand: 

Sanierung Eisstadion; 

Genehmigung der Mehrkosten 

 

Abstimmungsergebnis: laut Beschlussvorschlag 

Ja-Stimmen: 14  Nein-Stimmen: 0  Gesamt: 14   

 

 

Die Mehrkosten in Höhe von brutto 79.320 € bei der Sanierung des Eisstadions werden 

genehmigt. 

 

 

 

TOP 5 Gegenstand: 

Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Unterhalt Winterdienst 

 

Abstimmungsergebnis: laut Beschlussvorschlag 

Ja-Stimmen: 14  Nein-Stimmen: 0  Gesamt: 14   

 

 

Die Überschreitung der nachfolgenden Haushaltsstelle wird genehmigt: 

 

HHSt. 0.6752.5135.0 Unterhalt Winterdienst 130.000,00 €. 

 

Eine Deckung der überplanmäßigen Ausgaben ist über Mehreinnahmen bei der 

Schlüsselzuweisung auf HHSt. 0.9000.0410 gewährleistet. 

 

 

 

TOP 6 Gegenstand: 

Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Unterhalt Straßen und Wege;  

Antrag der CSU Stadtratsfraktion vom 23.03.2019 

 

Abstimmungsergebnis: laut Beschlussvorschlag 

Ja-Stimmen: 14  Nein-Stimmen: 0  Gesamt: 14   

 

 

Die Überschreitung der nachfolgenden Haushaltsstelle wird genehmigt: 

 

HHSt. 0.6300.5131.0 Unterhalt Straßen, Wege 50.000,00 €. 

 

Eine Deckung der überplanmäßigen Ausgaben ist über Mehreinnahmen bei der 

Schlüsselzuweisung auf HHSt. 0.9000.0410 gewährleistet. 
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Abgeschlossen mit TOP 7 der TO. Vorstehende Beschlüsse sind laut Art. 51 GO rechtsgültig 

zustande gekommen.  

 

 

Deggendorf, 10.10.2019 

 

 

STADT DEGGENDORF 

 

gez. 

 

 Günther Pammer 

 gez. 

 

Monika Gschwendtner 

2. Bürgermeister  Schriftführerin 
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